
2. Falls eine STB mit einer Festplatte, die die Spezifikationen 
einer Set-Top-Box mit Festplatte im Sinne dieser Vorlage 
aufweist, der KN-Unterposition 8521 90 00 zuzuweisen 
ist, ist dann die Anwendung eines positiven Zollsatzes als 
Verstoß gegen die Verpflichtungen der Gemeinschaft aus 
dem Übereinkommen über den Handel mit Waren der In
formationstechnologie (im Folgenden: ITA) und Art. II Abs. 
1 Buchst. b des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 
1994 gemeinschaftsrechtlich unzulässig oder ergibt sich aus 
der Einreihung in die Position 8521 die Konsequenz, dass 
die fragliche Ware nicht in den Geltungsbereich des betref
fenden Teils des ITA fällt? 

3. Ist Art. 12 Abs. 5 Buchst. a Ziff. i [der Verordnung Nr. 
2913/92 (im Folgenden: Zollkodex)] dahin zu verstehen, 
dass die verbindliche Zolltarifauskunft vom 8. April 2005, 
auf die sich die Pace plc stützt, am 31. Dezember 2006 
automatisch ungültig geworden ist, weil sie dem mit der 
Verordnung Nr. 1549/2006 gesetzten Recht nicht mehr 
entsprach? Ist Art. 12 Abs. 5 Buchst. a Ziff. i insbesondere 
dahin auszulegen, dass die Verordnung Nr. 1549/2006 
nicht als Verordnung im Sinne des genannten Artikels gilt, 
weil sie entweder eine jährliche Aktualisierung der KN dar
stellt oder weil es sich bei ihr nicht um eine spezielle Tari
fierungsverordnung handelt? 

4. Ist Art. 12 Abs. 6 des Zollkodex dahin zu verstehen, dass im 
Fall einer jährlichen KN-Aktualisierung, die keine Bestim
mung über die Dauer einer den Inhabern von verbindlichen 
Zolltarifauskünften zustehenden Gnadenfrist enthält, die In
haber keinen Anspruch auf eine Gnadenfrist haben, oder ist 
ihnen nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes ein An
spruch auf die bei Tarifierungsverordnungen der Kommis
sion übliche Gnadenfrist von sechs Monaten zuzuerkennen? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1549/2006 der Kommission vom 17 Oktober 
2006 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 des Rates über die zolltarifliche und statistische Nomen
klatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. L 301, S. 1. 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 1214/2007 der Kommission vom 20. Septem
ber 2007 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 des Rates über die zolltarifliche und statistische Nomen
klatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. L 286, S. 1. 

Klage, eingereicht am 28. Juli 2009 — Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften/Königreich Spanien 

(Rechtssache C-295/09) 

(2009/C 256/18) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: G. Braun und E. Adsera Ribera) 

Beklagter: Königreich Spanien 

Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass das Königreich Spanien dadurch, dass es 
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich 
sind, um der Richtlinie 2006/43/EG ( 1 ) des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Ab
schlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG 
und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richt
linie 84/253/EWG des Rates nachzukommen, nicht erlassen 
oder jedenfalls der Kommission nicht mitgeteilt hat, gegen 
ihre Verpflichtungen aus dieser Richtlinie verstoßen hat; 

— dem Königreich Spanien die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie 2006/43/EG in das in
nerstaatliche Recht sei am 28. Juni 2008 abgelaufen. 

( 1 ) ABl. L 157, S. 87. 

Klage, eingereicht am 30. Juli 2009 — Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften/Italienische Republik 

(Rechtssache C-302/09) 

(2009/C 256/19) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: V. Di Bucci und E. Righini) 

Beklagte: Italienische Republik 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass die Italienische Republik dadurch gegen 
ihre Verpflichtungen aus den Art. 2, 5 und 6 der Entschei
dung 2000/394/EG der Kommission vom 25. November 
1999 über die Maßnahmen, die Italien aufgrund der Gesetze 
Nr. 30/1997 und Nr. 206/1995 in Form von Sozialbeitrags
ermäßigungen und -befreiungen zugunsten der Unterneh
men im Stadtgebiet von Venedig und Chioggia durchgeführt 
hat (bekannt gegeben am 19. Januar 2000 unter Aktenzei
chen K(1999) 4268, ABl. L 150 vom 23. Juni 2000, S. 50) 
und dem EG-Vertrag verstoßen hat, dass sie nicht alle Maß
nahmen ergriffen hat, die notwendig sind, um die durch die 
genannte Entscheidung für rechtswidrig und mit dem Ge
meinschaftsrecht unvereinbar erklärten Beihilferegelungen 
aufzuheben; 

— der Italienischen Republik die Kosten des Verfahrens auf
zuerlegen.
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